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4. Berufliche Bildung 

4.1 Duale Berufsausbildung 

In Deutschland absolvieren zwei Drittel der Jugendlichen eines 

Altersjahrgangs im Anschluss an die Vollzeitschulpflicht eine in 

der Regel dreijährige qualifizierte Berufsausbildung im dualen 

System. Das System wird als „dual“ bezeichnet, weil die Ausbil-

dung an zwei Lernorten durchgeführt wird: im Betrieb und in der 

Berufsschule. Ziel der dualen Ausbildung ist es, eine breit 

angelegte berufliche Grundbildung und die für die Ausübung 

einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit notwendigen fachli-

chen Fertigkeiten und Kenntnisse in einem geordneten Ausbil-

dungsgang zu vermitteln. Der erfolgreiche Abschluss befähigt zur 

Berufsausübung als qualifizierte Fachkraft in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf. 

4.1.1 Organisation 

Die Zuständigkeiten für die Berufsbildung sind auf Bund, Länder 

und Kammern als regionale und sektorale Selbstverwaltungsein-

richtungen der Wirtschaft sowie auf die einzelnen Bildungsträger 

(Betrieb, Berufsschule) verteilt. Das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung ist unter anderem für die Verbesserung 

und Weiterentwicklung der Berufsausbildung im dualen System, 

für die Sicherung eines ausreichenden Angebots an Ausbildungs-

plätzen für möglichst alle Jugendliche sowie für die besondere 

Förderung benachteiligter Jugendlicher zuständig. Für die 

Ausbildung in den Berufsschulen sind die Kultusminister in den 

16 Ländern verantwortlich, die sich im Rahmen der Kultusminis-

terkonferenz untereinander abstimmen. Auf regionaler Ebene 

sind die zuständigen Stellen bei den Kammern mit Akkreditie-

rungs-, Prüfungs- und Kontrollaufgaben befasst. 

Für die betriebliche Erstausbildung im Betrieb sind die ent 

sprechenden Vorschriften des Bundes (Berufsbildungsgesetz und 

Handwerksordnung) maßgebend. Die Ausbildung findet auf der 

Grundlage eines privatrechtlichen Berufsbildungsvertrages 

zwischen einem Ausbildungsbetrieb und den Jugendlichen statt. 

Der Berufsausbildungsvertrag regelt alle wesentlichen Bereiche 

der Berufsausbildung. Insbesondere legt er fest: das Ausbildungs-

ziel (Ausbildungsberuf), die Ausbildungsdauer, die regelmäßige 

tägliche Ausbildungszeit, die Zahlung und die Höhe der 

Ausbildungsvergütung sowie die Pflichten von Auszubildenden 

und Ausbildenden (Ausbildungsbetrieben). Hierzu zählen z. B. die 

Lernpflicht des Auszubildenden in Betrieb und Berufsschule und 

die Ausbildungspflicht des Betriebs. In diesem Rahmen muss der 

Betrieb die Ausbildungsmittel und das -personal kostenlos zur 

Verfügung stellen und den Auszubildenden zum Besuch des 

Berufsschulunterrichts freistellen und die Teilnahme daran 

überwachen. Für die Ausbildung in der Berufsschule sind die 

Schulgesetze der einzelnen Länder maßgebend. 

Beide Lernorte erfüllen gemeinsam den Bildungsauftrag in 

der dualen Ausbildung. Bei Beginn der Berufsausbildung muss 

die Vollzeitschulpflicht erfüllt sein. Für den Zugang zur dualen 

Berufsausbildung bestehen ansonsten keine weiteren formalen 

Zugangsvoraussetzungen. Absolventen aller allgemein bilden-

den Schularten, aber auch die Absolventen von beruflichen 

Vollzeitschulen finden gleichermaßen Aufnahme. Allerdings 

verfügen weit mehr als die Hälfte aller Auszubildenden über 

einen Realschulabschluss oder eine Hochschulreife. Die Auszubil-

denden werden an drei bis vier Tagen in der Woche im Betrieb 

und an bis zu zwei Tagen in der Berufsschule ausgebildet. 

4.1.2 Einrichtungen der Berufsausbildung 

Die Berufsschule ist in der dualen Berufsausbildung ein eigenstän-

diger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den 

anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Die 

Berufsschule hat die Aufgabe, allgemeine und berufliche 

Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderun-

gen der Berufsausbildung zu vermitteln. 

Die Betriebe vermitteln auf der Basis der Ausbildungsordnun-

gen die fachlichen und überfachlichen Qualifikationen orientiert 

an der betrieblichen Praxis. Die in der Berufsschule erworbenen 

fachtheoretischen Kenntnisse werden mit der Berufspraxis 

verknüpft und in konkreten Situationen angewandt. Durch die 

verbindliche Vorgabe der Ausbildungsordnungen wird ein 

einheitlicher nationaler Standard unabhängig vom aktuellen 

betrieblichen Bedarf gewährleistet, der den Anforderungen im 

jeweiligen Beruf entspricht. Die Ausbildung darf nur in Ausbil-

dungsbetrieben stattfinden, in denen die von der Ausbildungsord-

nung verlangten Qualifikationen durch Ausbildungspersonal mit 

nachgewiesener Eignung vermittelt werden können. Die Eignung 

der Ausbildungsbetriebe und des betrieblichen Ausbildungsperso-

nals wird von der zuständigen Selbstverwaltungseinrichtung der 

Wirtschaft (Kammern) festgestellt und fortlaufend überprüft. 

Auch die ordnungsgemäße Ausbildung selbst wird von den 

Kammern überwacht. 

Um die Kapazität an betrieblichen Ausbildungsplätzen zu 

erhalten, wird auch den Betrieben, die wegen ihrer Betriebsgrö-

ße, -struktur oder -ausstattung weniger in der Lage sind, alle 

vorgegebenen Ausbildungsinhalte vermitteln zu können, durch 

ergänzende Ausbildungsmaßnahmen der überbetrieblichen 

Berufsbildungsstätten die Beteiligung an der Ausbildung 

ermöglicht. Durch moderne technische Ausstattung können 

diese überbetrieblichen Berufsbildungsstätten die Ausbildungsin-

halte vermitteln, zu denen kleinere Betriebe aus Kosten- und Kapa-

zitätsgründen meist nicht in der Lage sind. 

4.1.3 Finanzierung 

Die Betriebe übernehmen die Kosten der betrieblichen Ausbil-

dung und zahlen dem Auszubildenden eine Ausbildungsvergü-

tung, die zwischen den Tarifparteien vertraglich geregelt ist. Die 

Höhe der Vergütung steigt mit jedem Ausbildungsjahr. Durch-

schnittlich beträgt sie etwa ein Drittel des Gehalts für eine 
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ausgebildete Fachkraft. Die Ausbildung an der Berufsschule wird 

aus öffentlichen Mitteln, in der Regel durch Länder und Kommu-

nen, finanziert. 

Weiter wird aus öffentlichen Mitteln die Ausbildung von 

Jugendlichen gefördert, die wegen sozialer Benachteiligungen 

aufgrund von Lernproblemen oder als Ausländer mit nicht 

ausreichenden Deutschkenntnissen besondere Hilfen benötigen, 

um eine Ausbildung beginnen und erfolgreich absolvieren zu 

können. 

4.1.4 Lehr- und Ausbildungsplan 

Die staatlich anerkannten Ausbildungsberufe im dualen System 

decken ein breites Spektrum von Berufen auf der Ebene der 

Fachkräfte in Industrie, Handel, Handwerk, in den freien Berufen, 

im öffentlichen Dienst, in der Landwirtschaft und Seeschifffahrt 

ab. Unter Beteiligung aller für die Berufsausbildung Verantwortli-

chen, insbesondere unter maßgeblicher Beteiligung der 

Sozialpartner, legen Ausbildungsordnungen bundesweit die 

Mindestinhalte für jeden der 350 anerkannten Ausbildungsberu-

fe fest. Über ein geregeltes Verfahren fließen so die Erfahrungen 

der Berufspraxis, Ergebnisse von Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung sowie Ergebnisse von Modellversuchen und Erprobungen 

des „Bundesinstituts für Berufsbildung“ ein. Auf diesem Wege 

werden Ausbildungsordnungen auch aktualisiert, wenn 

wirtschaftsstrukturelle, arbeitsorganisatorische und technische 

Veränderungen dies erfordern. 

Für die betriebliche Ausbildung sind die zu erwerbenden 

Fertigkeiten und Kenntnisse in einer Ausbildungsordnung und 

die sachliche und zeitliche Gliederung in einem Ausbildungsrah-

menplan verbindlich festgelegt, der von dem Ausbildungsbetrieb 

in einem individuellen Ausbildungsplan konkretisiert wird. Für 

den Unterricht in der Berufsschule legt ein mit den Ausbildungs-

ordnungen abgestimmter Rahmenlehrplan die berufsfachlichen 

Inhalte für jeden Ausbildungsberuf fest. Die Rahmenlehrpläne für 

den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule und die 

Ausbildungsordnungen für die betriebliche Ausbildung in den 

verschiedenen Ausbildungsberufen werden gemeinsam von 

Bund und Ländern in einem abgestimmten Verfahren im 

Einvernehmen mit den Arbeitgebern und den Gewerkschaften 

erarbeitet. Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan 

unmittelbar oder setzen ihn in einen eigenen Lehrplan um. 

Etwa ein Drittel des Unterrichts der Berufsschule entfällt 

jeweils auf die allgemein bildenden Fächer Deutsch, Gemein-

schaftskunde/Sozialkunde/Wirtschaftslehre, Religionslehre und 

Sport. Außerdem soll der Fremdsprachenunterricht entsprechend 

seiner Bedeutung für den jeweiligen Ausbildungsberuf, z. B. in 

den Büroberufen, angemessen berücksichtigt werden. Die 

restlichen zwei Drittel entfallen auf den berufsbezogenen 

Unterricht. Der Unterricht erfolgt in Teilzeitform und umfasst 

mindestens 12 Stunden wöchentlich. Er kann auch in zusammen-

hängenden Teilabschnitten (Blockunterricht) erteilt werden. 

Eine berufliche Grundbildung kann im Rahmen eines 

Vollzeitschuljahres oder in kooperativer Form (im Betrieb und in 

der Schule) absolviert werden (sog. Berufsgrundbildungsjahr). 

Das Berufsgrundbildungsjahr hat die Aufgabe, allgemeine, 

berufsfeldübergreifende Lerninhalte und fachtheoretische und 

fachpraktische Lerninhalte auf der Breite eines Berufsfeldes als 

berufliche Grundbildung zu vermitteln. Die Jugendlichen können 

sich dabei für eines von 13 Berufsfeldern (Wirtschaft und 

Verwaltung; Metalltechnik; Elektrotechnik; Bautechnik; 

Holztechnik; Textiltechnik und Bekleidung; Chemie, Physik und 

Biologie; Drucktechnik; Farbtechnik und Raumgestaltung; 

Körperpflege; Gesundheit; Ernährung und Hauswirtschaft; 

Agrarwirtschaft) entscheiden. Der erfolgreiche Besuch des 

Berufsgrundbildungsjahres kann als erstes Jahr der Berufsausbil-

dung in den dem jeweiligen Berufsfeld zugeordneten Ausbil-

dungsberufen angerechnet werden. 

4.1.5 Leistungsbeurteilung/Zeugnisse/Beratung 

Am Ende der Berufsausbildung legen die Auszubildenden vor den 

„für die Berufsbildung zuständigen Stellen“ (regionale und 

sektorale Selbstverwaltungseinrichtungen der Wirtschaft, z. B. 

Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, 

Kammern der Freien Berufe, der Landwirtschaft, die im Bereich 

der Berufsausbildung staatliche Aufgaben wahrnehmen) die 

Abschlussprüfung ab. Sie besteht aus einem praktischen 

(mündlichen) und einem theoretischen (schriftlichen) Teil. In den 

Prüfungsausschüssen wirken Vertreter der Betriebe, der 

Arbeitnehmerschaft und Berufsschullehrer mit. Mit dem 

Bestehen der Abschlussprüfungen zeigen die Absolventen, dass 

sie das Ziel der dualen Ausbildung in Betrieb und Berufsschule 

erreicht haben. Damit sind die Absolventen zur sofortigen 

Ausübung des Berufs befähigt. Die bestandene Prüfung wird 

durch einen Facharbeiterbrief (z. B. in den technischen Industrie-

berufen), Kaufmannsgehilfenbrief (z. B. in den Freien Berufen) 

oder Gesellenbrief (im Handwerk) dokumentiert. 

Gleichzeitig wird von der Berufsschule ein Abschlusszeugnis 

ausgestellt, das bei entsprechendem Leistungsprofil entweder 

den Hauptschulabschluss oder den Realschulabschluss einschlie-

ßen kann. In Verbindung mit dem Prüfungszeugnis über die 

erforderliche berufliche Ausbildung und einer entsprechenden 

Berufstätigkeit ermöglicht das Abschlusszeugnis der Berufsschule 

zudem den Eintritt in eine Schule der beruflichen Weiterbildung 

(Fachschule). 

4.1.6 Ausbilder/Lehrer 

Laut Berufsbildungsgesetz darf Auszubildende im Betrieb nur 

ausbilden, wer persönlich und fachlich geeignet ist. Letzteres 

setzt unter anderem voraus, dass der Ausbilder die zur Ausbil-

dung erforderlichen beruflichen Fertigkeiten und Kenntnisse 

sowie berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse besitzt. Seine 

berufs- und arbeitspädagogische Eignung hat ein Ausbilder in der 

Ausbildereignungsprüfung nachzuweisen. Lehrgänge und 

Prüfungskonzepte werden auf Basis bundeseinheitlicher 

Rahmenstoffpläne entwickelt. Die Prüfung wird von den 

Prüfungsausschüssen der für die duale Berufsausbildung zuständi-

gen Stellen abgenommen. Zur Ausbildung der Lehrer an den 

Berufsschulen siehe Kapitel 4.2. 
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4.2		 Berufsausbildung an beruflichen 
Vollzeitschulen 

4.2.1		 Organisation 

Berufsfachschule 

Berufsfachschulen sind Vollzeitschulen, die der Vorbereitung auf 

eine Berufstätigkeit oder der Berufsausbildung dienen und 

gleichzeitig die Allgemeinbildung fördern. Das Spektrum der 

Bildungsangebote dieser Schulart ist außerordentlich breit 

gefächert. Es gibt Berufsfachschulen für kaufmännische Berufe, 

für Fremdsprachenberufe, für handwerkliche Berufe, für 

hauswirtschaftliche und sozialpflegerische Berufe, für künstleri-

sche Berufe und Berufe des Gesundheitswesens u. a. m. Soweit die-

se Schulen nicht eine volle Berufsqualifikation vermitteln, kann 

bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen der Besuch der 

Berufsfachschule auf die Ausbildungszeit in einem Ausbildungs-

beruf als erstes Jahr der Berufsausbildung im dualen System 

angerechnet werden. 

Zugangsvoraussetzung ist je nach dem angestrebten 

Ausbildungsziel das Abschlusszeugnis der Hauptschule oder das 

Abschlusszeugnis der Realschule bzw. ein Mittlerer Schulab-

schluss. Der Bildungsgang an Berufsfachschulen ist je nach 

beruflicher Fachrichtung und Zielsetzung von unterschiedlicher 

Dauer (1-3 Jahre). 

Fachoberschule 

Die Fachoberschule umfasst die zwei aufsteigenden Jahrgangs-

stufen 11 und 12 und baut auf einem Realschulabschluss oder 

einem als gleichwertig anerkannten Bildungsabschluss (Mittlerer 

Schulabschluss) auf. Sie vermittelt allgemeine, fachtheoretische 

und fachpraktische Kenntnisse und Fähigkeiten und führt zur 

Fachhochschulreife. 

Berufliches Gymnasium/Fachgymnasium 

Diese Schulart wird in einigen Ländern als Berufliches Gymnasi-

um, in anderen Ländern als Fachgymnasium bezeichnet. Im 

Unterschied zum Gymnasium, das in der Regel von Jahrgangsstu-

fe 5-12/13 einen durchgängigen Bildungsgang darstellt, hat das 

Berufliche Gymnasium bzw. Fachgymnasium keine Unter- und 

Mittelstufe. Das Berufliche Gymnasium/Fachgymnasium ist in 

einigen Ländern in der Form der gymnasialen Oberstufe mit 

berufsbezogenen Schwerpunkten eingerichtet und umfasst einen 

dreijährigen Bildungsgang. 

Fachschule 

Die berufliche Weiterbildung an Fachschulen hat zum Ziel, 

Fachkräfte mit in der Regel beruflicher Erfahrung zu befähigen, 

Aufgaben in Betrieben, Unternehmen, Verwaltungen und 

Einrichtungen zu übernehmen bzw. selbständig verantwortungs-

volle Tätigkeiten auszuführen. Die Absolventen der Fachschulen 

nehmen eine Mittlerfunktion zwischen dem Funktionsbereich 

der Hochschulabsolventen und dem Funktionsbereich der 

qualifizierten Fachkräfte ein. Fachschulen setzen grundsätzlich 

den Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung in einem 

anerkannten Ausbildungsberuf und eine entsprechende Berufstä-

tigkeit voraus. 

4.2.2		Lehrplan 

In der Berufsfachschule wird der Unterricht in einem allgemeinen/ 

fachrichtungsübergreifenden Lernbereich und einem fachrich-

tungsbezogenen Lernbereich erteilt. Der Unterricht umfasst in 

beiden Lernbereichen zusammen mindestens 30 Wochenstun-

den. 

Es gibt Fachoberschulen für Technik, für Wirtschaft und Verwal-

tung, für Ernährung/Hauswirtschaft, für Agrarwirtschaft, für 

Sozialwesen, für Gestaltung, für Seefahrt u. a. Die fachpraktische 

Ausbildung findet während des Besuchs der Jahrgangsstufe 11, 

also im ersten Jahr statt und erstreckt sich über das ganze Jahr an 

jeweils vier Tagen in der Woche. Daneben findet wöchentlich 

mindestens acht Stunden Unterricht statt. Die Jahrgangsstufe 11 

der Fachoberschule kann durch eine einschlägige abgeschlossene 

Berufsausbildung ersetzt werden, so dass die Schüler mit 

abgeschlossener Berufsausbildung direkt in Jahrgangsstufe 12 der 

Fachoberschule eintreten können. In der Jahrgangsstufe 12 

(zweites Jahr der Fachoberschule) werden mindestens 30 

Wochenstunden Pflichtunterricht als allgemeiner und fachbezo-

gener Unterricht erteilt. Pflichtfächer sind dabei Deutsch, 

Sozialkunde, Mathematik, Naturwissenschaften, eine Fremdspra-

che, Sport und ein berufsbezogenes Fach. Die Fächer des allgemei-

nen Unterrichts im Umfang von 18-20 Wochenstunden sind für 

alle Fachbereiche gleich. 

Am Beruflichen Gymnasium treten zu den Aufgabenfeldern des 

allgemein bildenden Gymnasiums berufsbezogene Fachrich-

tungen und Schwerpunkte, wie Wirtschaft, Technik, Ernährung 

und Hauswirtschaft, Agrarwirtschaft sowie Gesundheit, die 

anstelle allgemein bildender Fächer als zweites Leistungsfach zu 

wählen sind und auch bei der Abiturprüfung Prüfungsfächer 

sind. 

Es gibt Bildungsgänge an Fachschulen mit ein-, zwei- und 

dreijähriger Dauer. Die Fachschulen mit zweijähriger Ausbil-

dungsdauer bieten Bildungsgänge in den Fachbereichen 

Agrarwirtschaft, Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Sozialwe-

sen mit über 160 Fachrichtungen an und schließen mit einer 

staatlichen Abschlussprüfung ab. Zu den am stärksten vertre-

tenen Fachrichtungen gehören Elektrotechnik, Maschinentech-

nik, Betriebswirtschaft, Bautechnik und Chemietechnik. Ferner 

gibt es weitere zweijährige Fachschulen für Hauswirtschaft- und 

Fachschulen für Heilerziehungspflege sowie einjährige Fachschu-

len (z. B. für den Fachbereich Agrarwirtschaft). An Fachschulen 

für Sozialpädagogik werden die „Staatlich anerkannten Erzieher“ 

in einem zwei- bis dreijährigen Bildungsgang für den sozialpäda-

gogischen Bereich (u. a. für Kindergärten) ausgebildet. 
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4.2.3 Leistungsbeurteilung und Abschlüsse 

Zur Leistungsbeurteilung der Schüler an beruflichen Vollzeit-

schulen des Sekundarbereichs II wird auf Kapitel 1 verwiesen, in 

dem die Grundlagen für die Leistungsbeurteilung und die 

Notengebung für alle Schularten erläutert werden. 

Die Ausbildung an Berufsfachschulen endet in der Regel mit einer 

Abschlussprüfung. In mindestens zweijährigen Berufsfachschu-

len mit der Zugangsvoraussetzung des Hauptschulabschlusses 

kann ein dem Realschulabschluss gleichwertiger Bildungsab-

schluss (Mittlerer Schulabschluss) erworben werden. Die 

zweijährigen Berufsfachschulen, die den Realschulabschluss 

voraussetzen, führen in verschiedenen Fachrichtungen zu einem 

berufsqualifizierenden Abschluss als „Staatlich geprüfter 

technischer Assistent“ (z. B. mit dem Schwerpunkt Biochemie, 

Bekleidungstechnik, Informatik, Maschinentechnik) bzw. als 

„Staatlich geprüfter kaufmännischer Assistent“ in den Schwer-

punkten Datenverarbeitung, Fremdsprachen und Sekretariat. 

Neben dem berufsqualifizierenden Abschluss kann an Berufsfach-

schulen auch die Fachhochschulreife erworben werden. 

Die Ausbildung an der Fachoberschule schließt mit einer Ab-

schlussprüfung nach der 12. Jahrgangsstufe ab. Diese umfasst 3 

Fächer des allgemeinen Unterrichts (Deutsch, Mathematik, 

Fremdsprache) und einzelne Fächer des fachbezogenen Unter-

richts (z. B. aus den Bereichen Technik, Wirtschaft und Verwal-

tung). Nach bestandener Abschlussprüfung wird das Zeugnis der 

Fachhochschulreife verliehen, das zum Studium an Fachhoch-

schulen berechtigt. 

Das Berufliche Gymnasium/Fachgymnasium mit berufsbezogenen 

Fachrichtungen baut auf einem Realschulabschluss mit besonde-

rem Leistungsprofil, der zum Eintritt in die gymnasiale Oberstufe 

berechtigt, oder einem gleichwertigen Abschluss auf und führt in 

der Regel zur Allgemeinen Hochschulreife. 

An Beruflichen Gymnasien/Fachgymnasien besteht auch die 

Möglichkeit, mehrere Qualifikationen (doppeltqualifizierende 

Bildungsgänge) zu erwerben. Dabei handelt es sich in der Regel 

um eine Studienqualifikation mit dem Erwerb der Hochschulrei-

fe/Fachhochschulreife und eine berufliche Qualifikation (z. B. aus 

dem Bereich der Assistentenberufe: physikalisch-technischer 

Assistent oder kaufmännischer Assistent). Diese berufsbezogenen 

Bildungsgänge gibt es auch in besonderen Schulverbundsyste-

men von Gymnasien und Beruflichen Schulen (wie z. B. Ober-

stufenzentren) oder innerhalb einer eigenen Schulart wie dem 

Berufskolleg in Nordrhein-Westfalen. Die doppeltqualifi-

zierenden Bildungsgänge, die zur Hochschulreife führen, dauern 

drei bis vier Jahre und schließen mit zwei getrennten Prüfungen 

ab (schulische und berufliche Abschlussprüfung). 

Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule berechtigt je nach 

Fachrichtung zur Führung von Berufsbezeichnungen, wie z. B. 

„Staatlich geprüfter Techniker“, „Staatlich geprüfter Betriebs-

wirt“, „Staatlich geprüfter Wirtschafter“, „Staatlich anerkannter 

Erzieher“ u. a. Auch an der Fachschule ist der Erwerb der 

Fachhochschulreife möglich. 

4.2.4 Lehrer 

Die erste Ausbildungsphase der Lehrer mit einer Lehrbefähigung 

für Fachrichtungen des beruflichen Schulwesens für den 

Unterricht in Fachtheorie und allgemein bildenden Fächer erfolgt 

durch ein in der Regel 9semestriges Studium. Gefordert wird 

– eine mindestens 12monatige, einschlägige fachpraktische 

Ausbildung; 

– das vertiefte Studium einer Fachrichtung des beruflichen 

Schulwesens; 

– ein erziehungswissenschaftliches Studium, das Studium eines 

berufsfeldübergreifenden oder allgemein bildenden Fachs oder 

das Studium einer weiteren beruflichen oder sonderpädago-

gischen Fachrichtung; 

– fachdidaktische Studien, Schulpraktika. 

Quelle/weitere Informationen: 

- Strukturen der allgemeinen und beruflichen Bildung und der Erwachsenenbildung in 

Europa, Deutschland 2002/2003. Information bereitgestellt von der Eurydice-

Informationsstelle beim BMBF. (www.eurydice.org) 
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4.1 Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge, 2000 bis 2005 

Jahr Insgesamt Sekundarbereich II Post-sekundarer nicht-tertiärer Bereich 

ISCED 3B ISCED 4A ISCED 4B 

Insgesamt 

2000 635.559 493.152 77.712 64.696 

2001 622.967 487.318 73.831 61.818 

2002 609.576 482.618 65.720 61.238 

2003 609.576 473.432 76.367 59.777 

2004 564.493 433.729 73.114 57.651 

2005 571.978 431.038 79.213 61.727 

Frauen 

2000 272.613 201.867 43.180 27.566 

2001 268.831 201.439 40.780 26.612 

2002 262.905 200.609 35.854 26.443 

2003 262.905 193.190 43.920 25.795 

2004 236.515 171.740 40.585 24.190 

2005 237.471 168.775 43.053 25.643 

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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4.2 Schüler/-innen in Berufsschulen, 2000 bis 2005 

Jahr Insgesamt Sekundarbereich II Post-sekundarer nicht-tertiärer Bereich 

ISCED 3B ISCED 4A ISCED 4B 

Insgesamt 

2000 1.723.166 1.337.062 210.697 175.407 

2001 1.796.903 1.405.633 212.961 178.309 

2002 1.784.368 1.412.733 192.377 179.258 

2003 1.733.233 1.346.128 217.138 169.967 

2004 1.685.278 1.294.885 218.279 172.114 

2005 1.672.009 1.260.012 231.557 180.440 

Frauen 

2000 701.982 519.809 111.189 70.984 

2001 735.877 551.403 111.628 72.846 

2002 731.220 557.954 99.721 73.545 

2003 710.411 522.030 118.680 69.701 

2004 683.640 496.410 117.310 69.920 

2005 669.864 476.084 121.446 72.334 

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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4.3 Männliche Auszubildende in den 20 am stärksten besetzten Ausbildungsberufen, 2005 

Ausbildungsberuf Rang Anzahl Prozen

Kraftfahrzeugmechatroniker 1 74.547 8,0 

Industriemechaniker 2 49.883 5,3 

Elektroniker -Energie- und Gebäudetechnik 3 33.529 3,6 

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 4 33.046 3,5 

Kaufmann im Einzelhandel 5 32.755 3,5 

Zusammen 1 - 5 223.760 23,9 

Koch 6 31.949 3,4 

Maler und Lackierer 7 25.836 2,8 

Metallbauer 8 23.380 2,5 

Tischler 9 22.614 2,4 

Kaufmann im Groß- und Außenhandel  10 21.795 2,3 

Zusammen 1 - 10 349.334 37,3 

Mechatroniker 11 21.373 2,3 

Industriekaufmann 12 19.837 2,1 

Elektroniker -Betriebstechnik  13 18.048 1,9 

Zerspanungsmechaniker 14 16.978 1,8 

Bürokaufmann 15 16.960 1,8 

Zusammen 1 - 15 442.530 47,3 

Bankkaufmann  16 14.152 1,5 

Werkzeugmechaniker 17 13.593 1,5 

Gärtner 18 13.370 1,4 

Bäcker 19 13.318 1,4 

Maurer  20 12.143 1,3 

Zusammen 1 - 20 509.106 54,4 

Alle übrigen Berufe 427.329 45,6 

Insgesamt 936.435 100,0 

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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4.4 Weibliche Auszubildende in den 20 am stärksten besetzten Ausbildungsberufen, 2005 

Ausbildungsberuf Rang Anzahl Prozen

Bürokauffrau 1 43.252 7,0 

Arzthelferin 2 42.218 6,8 

Kauffrau im Einzelhandel 3 39.155 6,3 

Zahnmedizinische Fachangestellte 4 35.716 5,8 

Friseurin 5 35.437 5,7 

Zusammen 1 - 5 195.778 31,7 

Industriekauffrau 6 31.112 5,0 

Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk 7 28.938 4,7 

Kauffrau für Bürokommunikation 8 27.926 4,5 

Hotelfachfrau 9 22.794 3,7 

Bankkauffrau 10 22.294 3,6 

Zusammen 1 - 10 328.842 53,3 

Verkäuferin 11 19.732 3,2 

Kauffrau im Groß- und Außenhandel 12 15.931 2,6 

Rechtsanwaltsfachangestellte 13 14.638 2,4 

Steuerfachangestellte 14 13.879 2,2 

Verwaltungsfachangestellte 15 11.210 1,8 

Zusammen 1 - 15 404.232 65,5 

Restaurantfachfrau 16 10.974 1,8 

Köchin 17 9.577 1,6 

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 18 7.003 1,1 

Versicherungskauffrau 19 6.758 1,1 

Floristin 20 6.596 1,1 

Zusammen 1 - 20 445.140 72,1 

Alle übrigen Berufe 171.862 27,9 

Insgesamt 617.002 100,0 

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Quelle: Statistisches Bundesamt
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4.5 Auszubildende mit bestandener Abschlussprüfung nach Ausbildungsbereichen, 2000 bis 2005

Jahr Insgesamt Davon im Ausbildungsbereich

Industrie u.
Handel

Handwerk Landwirt-
schaft

Öffentlicher
Dienst

Freie Berufe Haus-
wirtschaft

Seeschiff-
fahrt

Insgesamt

2000 502.578 261.370 160.719 13.457 15.977 44.129 6.785 141

2001 514.005 278.778 156.609 13.185 15.487 43.047 6.758 141

2002 513.443 288.895 148.712 12.657 15.449 41.214 6.403 113

2003 504.280 287.835 141.088 11.845 14.887 42.318 6.187 120

2004 492.836 282.924 133.239 11.815 14.708 43.569 6.470 111

2005 477.789 276.058 125.301 12.618 14.538 42.746 6.387 141

Frauen

2000 217.751 119.280 35.921 4.052 9.980 41.921 6.594 3

2001 225.456 128.308 35.877 4.015 9.805 40.893 6.553 5

2002 225.450 131.783 34.669 3.652 9.813 39.360 6.168 5

2003 221.585 128.527 33.801 3.287 9.642 40.382 5.942 4

2004 216.828 123.699 32.517 3.323 9.480 41.560 6.242 7

2005 207.040 116.530 30.886 3.379 9.471 40.693 6.076 5

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Quelle: Statistisches Bundesamt 




